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ANKÜNDIGUNG VON BAUGRUND- 
UNTERSUCHUNGEN UND KAMPFMITTEL- 
RÄUMARBEITEN FÜR DIE TRASSENPLANUNG 
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Emsdetten 

Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-

chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende 

um- und auszubauen. 

 

In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-

neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 

erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-

nötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 

dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 

Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-

mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-

ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 

den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 

(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 

Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-

wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  

 

Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Tras-

senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-

führen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu er-

langen. 

 

Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-

ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 

diesem Zusammenhang sind die geotechnischen Untersuchungen an 

den ausgewählten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausfüh-

rung zu verstehen, sondern dienen der Aufklärung der generellen na-

türlichen Gegebenheiten (Topografie, Gewässer, Boden, Grundwas-

ser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-

wendig sind. 

 

Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-

suchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 

Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 

 

Nicht alle bereits angekündigten Vorarbeiten konnten in den vorgese-

henen Zeiträumen auf den nachfolgend genannten Flurstücken durch-

geführt werden. Auf den bisher noch nicht vollständig untersuchten 

sowie den im Rahmen der Planung hinzugekommenen Flurstücken 

werden die Vorarbeiten im Zeitraum von 

 

MÄRZ 2025 BIS MAI 2025 
 
durchgeführt. 

Zusätzlich zu den bereits angekündigten Vorarbeiten werden Flächen, 

für die ein Kampfmittelverdacht besteht, einer Kampfmittelsondierung 

unterzogen und es werden ggf. angetroffene Kampfmittel geborgen. 

 

 

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Flurstücken, auf denen be-

reits alle Baugrunduntersuchungen stattgefunden haben, können 

diese Bekanntmachung in Bezug auf Baugrunduntersuchungen als 

gegenstandslos betrachten. Eine Inanspruchnahme zur Kampfmit-

telerkundung kann bei entsprechendem Verdacht aber auch für diese 

Flurstücke noch notwendig sein. Die Flurstücke, auf denen die im fol-

genden beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden, sind der beige-

fügten Flurstücksliste zu entnehmen. 

 

Durchzuführende Maßnahmen: 

 

Auspflockung: Alle Untersuchungspunkte werden i. d. R. mittels 

farblich gekennzeichneter Holzpflöcke markiert („ausgepflockt“). Diese 
werden im Anschluss an die Untersuchungen wieder vollständig ent-

fernt. 

 

Vermessungsarbeiten: Im Bereich der geplanten Trasse sind Ver-

messungsarbeiten erforderlich. Im Zuge der Vorarbeiten ist die tat-

sächlich vorhandene Topographie vor Ort aufzunehmen. Die Arbeiten 

werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren Vermessungsgeräten 

durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit Vermessungstechnik 

ausgestattete Drohnen die Topographie aus der Luft erfassen. In der 

Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 

innerhalb von einem Tag abgeschlossen.  

 

Bodenkartierungen/Pürckhauersondierungen: Die Erkundung der 

oberflächennahen Bodenschichten erfolgt händisch mit einem Bohr-

stock. Dieser wird manuell in Tiefen von etwa bis zu zwei Metern in 

den Untergrund geschlagen. Nach Herausnahme des Bohrstocks 

kann die Ansprache und Beprobung des gewonnenen Materials 

durchgeführt werden. Unmittelbar nach Durchführung der Untersu-

chung steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der 

Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – 

innerhalb von einem Tag abgeschlossen. 

 

Rammsondierungen/ Kleinrammbohrung: Rammsondierungen und 

Kleinrammbohrungen sind einfache Methoden zur Erkundung des Un-

tergrundes. Bei der Sondierung wird zur Feststellung der Lagerungs-

dichte des Untergrundes eine bis zu zehn Zentimeter breite Sonde bis 

in Tiefen von etwa zehn Metern in den Untergrund gebracht. Ggf. ist 

es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 

(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 

Bei der Bohrung werden Bodenproben mittels einer rund 4 - 8 Zenti-

meter breiten Sonde in Tiefen von etwa zehn Metern entnommen, 

durch die u.a. der Bodenaufbau bestimmt werden kann. Als Geräte 

kommen Handgeräte oder kleine Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 

Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund drei mal drei Metern. 
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Nach Abschluss wird das Bohrloch wieder verschlossen. Unmittelbar 

nach Durchführung der Arbeiten steht die Fläche wieder uneinge-

schränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig 

von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem Tag abge-

schlossen. 

 

Rammkernbohrung: Die Rammkernbohrung ist eine Methode zur Er-

kundung des Untergrundes und zur Entnahme von Bodenproben. 

Hierbei wird ein rund 30 Zentimeter breites Kernrohr durch Ramm-

schläge in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund getrie-

ben. Als Geräte kommen in der Regel Raupenfahrzeuge zum Einsatz. 

Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. 

Ggf. ist es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Flä-

che (sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustel-

len. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Bohrloch fachgerecht wie-

der verfüllt. Unmittelbar nach Durchführung der Rammkernbohrung 

steht die Fläche wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel 

sind die Arbeiten – abhängig von den Witterungsbedingungen – inner-

halb von wenigen Tagen abgeschlossen.  

 

Drucksondierung: Die Drucksondierung ist eine Methode zur Erkun-

dung des Untergrundes, insb. der Lagerungsdichte. Hierbei wird ein 

Messgerät mit einem Durchmesser von rund weniger als zehn Zenti-

metern in Tiefen von etwa bis zu 35 Metern in den Untergrund ge-

presst. Zum Einsatz kommen in der Regel Raupenfahrzeuge. Diese 

benötigen eine Aufstellfläche von rund acht mal vier Metern. Ggf. ist 

es erforderlich an den Untersuchungspunkten eine ebene Fläche 

(sog. Bohrplateau) unter Zuhilfenahme eines Baggers herzustellen. 

Unmittelbar nach Durchführung der Drucksondierung steht die Fläche 

wieder uneingeschränkt zur Verfügung. In der Regel sind die Arbeiten 

– abhängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von einem 

Tag abgeschlossen. 

 

Grundwassermessstelle: Zur Erkundung des Grundwassers werden 

Grundwasserproben entnommen. Hierzu wird in der Regel ein rund 

bis zu 35 Zentimeter breites Rohr in Tiefen von etwa bis zu 20 Metern 

in den Untergrund getrieben. Zum Einsatz hierzu kommen in der Re-

gel Raupenfahrzeuge. Diese benötigen eine Aufstellfläche von rund 

acht mal vier Metern. Die Grundwassermessstelle verbleibt in einigen 

Fällen für mehrere Jahre im Untergrund. Dabei wird sie so platziert, 

dass sie möglichst kein Bewirtschaftungshindernis darstellt. Das Rohr 

wird durch Metallgestänge (Anfahrschutz) geschützt und markiert. 

Nach Erstellung der Messstelle steht das umliegende Gelände wieder 

uneingeschränkt zur Verfügung. Die Eigentümer und Bewirtschafter 

werden im Falle eines längeren Verbleibs der Grundwassermessstelle 

noch einmal persönlich informiert. In der Regel sind die Arbeiten – ab-

hängig von den Witterungsbedingungen – innerhalb von wenigen Ta-

gen abgeschlossen. 

 

Geophysikalische Messungen/Erdwiderstandsmessungen: Die 

Geophysikmessungen erfolgen fußläufig durch ein Kleinteam aus 1-3 

Personen, welches auf den Flurstücken eine Messtrecke mit oberflä-

chennahen Erdsonden versieht. Die Erdwiderstandsmessung erfolgt 

üblicherweise mit speziellen Messgeräten, die die erforderlichen Para-

meter messen wund daraus den Erdwiderstand berechnen können. 

Die Messarbeiten erfolgen in einem Zeitraum von wenigen Stunden. 

Es handelt sich dabei um nichtinvasive Untersuchung des Erdreichs, 

bei der voraussichtlich keine Flurschäden entstehen 

 

 

Kampfmittelerkundung: Auf Flächen, für die ein Kampfmittelver-

dacht besteht, findet eine Kampfmittelerkundung statt. Die Kampfmit-

telerkundung erfolgt über Oberflächen- und Tiefensondierungen. Die 

Kampfmittelerkundung erfolgt in den überwiegenden Fällen mittels 

Handgeräten von der Oberfläche aus. Sind auch Tiefensondierungen 

notwendig, werden diese mittels Schneckenbohrung bis ca. sieben 

Meter unter Geländeoberkante vorbereitet und anschließend mittels 

Messsonde erkundet. Hierfür wird ein Kettengestütztes Bohrgerät ver-

wendet. Im Falle von auffälligen Messungen im Untergrund werden 

die erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. 

Hierzu kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. Diese 

Arbeiten finden einige Tage vor den eigentlichen Erkundungsmaßnah-

men statt. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Witte-

rungsbedingungen, den Standortgegebenheiten und der Größe der zu 

überprüfenden Fläche – innerhalb von einen bis fünf Tagen abge-

schlossen. 

 

Archäologische Untersuchungen (nur in Einzelfällen) 

 

Oberflächensondierung: Mittels handgeführter Sonden werden die 

relevanten Flächen auf archäologisch bedeutsame Fundstücke über-

prüft. Die Untersuchung erfolgt überwiegend von der Oberfläche aus. 

Ggf. werden hierzu Bodenschichten abgetragen oder Bodenproben 

entnommen. Im Falle eines Fundes werden die erforderlichen Ber-

gungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. Hierzu kann ggf. der Ein-

satz von Fahrzeugen erforderlich sein. 

 

Flächige Untersuchung mit Großgeräten inkl. Bodenabtrag: In 

ausgewählten Bereichen wird der humose Oberboden mittels eines 

Kettenbaggers abgetragen und zwischengelagert. Die darunterlie-

gende Bodenschicht wird bis auf das archäologische Niveau abgetra-

gen. Dieses Bodenmaterial wird auf dem oberen mineralischen Hori-

zont gelagert. Liegen die archäologischen Schichten deutlich tiefer, 

werden lediglich einzelne kleinflächige Untersuchungsfelder angelegt. 

Das Untersuchungsfeld wird anhand der ursprünglichen Anordnung 

der Bodenschichten wieder verfüllt. Im Falle eines Fundes werden die 

erforderlichen Bergungsarbeiten im Anschluss durchgeführt. Auch 

hierbei kann ggf. der Einsatz von Fahrzeugen erforderlich sein. 

 

Suchlöcher: Auf ausgewählten Flächen werden in einem Raster ent-

sprechende Reihen, sog. Suchlöcher, angelegt. Hierbei wird händisch 

zunächst der mineralische Boden abgetragen und entsprechend der 

gängigen Standards seitlich gelagert. Anschließend wird das Erdma-

terial ausgehoben und gesiebt, um Kleinstfunde zu ermitteln. 

 

Allgemeine Informationen 

 

Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bo-

denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese 

von einem Bodenkundler begleitet. 

 

Für die Durchführung der vorgenannten Untersuchungen kann es 

punktuell erforderlich sein, Rückschnitte von Bewuchs vorzunehmen. 

Rückschnittarbeiten werden von uns stets nur in dem unbedingt erfor-

derlichen Umfang durchgeführt. 

 

Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-

dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 

notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befah-
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ren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-

che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt 

werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-

fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-

punkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße 

(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.  

 

Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie 

wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstü-

cken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten verursachte 

Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Ab-

stimmung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir 

werden diese sodann entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in 

§ 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfüh-

rung der Maßnahmen werden Eigentümer und ggf. Nutzungsberech-

tigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung und oder 

Kampfmittelerkundung auf den betroffenen Flurstücken durch die be-

auftragte Firma noch einmal individuell informiert. 

 

Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 

oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 

Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberech-

tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-

nen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 

 

Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 

höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-

lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 

und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 

zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 

während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-

sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-

der Technologien so gering wie möglich zu halten. 

 

Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das 

geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-

lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus 

frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 

 

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sons-

tigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

EQOS Energie 

Telefon: 0173-7292417 

E-Mail: Amprion-KorridorB-Sued@eqos-energie.com 
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Flurstücke betroffen durch die Vorarbeiten 
 
Gemarkung: Emsdetten 

Flur 017 

Flurstücke: 118 

Flur 074 

Flurstücke: 107, 112, 13, 16, 2, 6, 79, 80, 82 

 

 

 

Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
 
Gemarkung: Emsdetten 

Flur 017 

Flurstücke: 118, 69 

Flur 074 

Flurstücke: 107, 112, 113, 117, 118, 119, 13, 14, 15, 16, 2, 27, 39, 4, 

6, 74, 78, 79, 80, 82 
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Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum Deutschen Bundestag

am 23.02.2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde -
die Wahlbezirke der Stadt Emsdetten
wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025
während der allgemeinen Öffnungszeiten

Ort der Einsichtnahme

Rathaus, Zi. 004 oder 005 (UG), Am Markt 1, 48282 Emsdetten

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum
16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 12.30 Uhr Uhr, bei der Gemeindebehörde

(Dienststelle, Gebäude und Zimmer)

Rathaus, Zi. 004 oder 005 (UG), Am Markt 1, 48282 Emsdetten

Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum
02.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im
Nummer und Name

Wahlkreis Steinfurt III

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises

oder

durch Briefwahl

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das
Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025)
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oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach §
18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der
Bundeswahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde
gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum
21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt
werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist
oder er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt
werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a
bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,
15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten

Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet,
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Emsdetten, 28.01.2025
Die Gemeindebehörde

gez. Kellner - Bürgermeister
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